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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zu Grunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. 

Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarungen – mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Auftragnehmers zu Stande.

1.2 Angebotsbasis:

Das vorliegende Angebot wurde auf der Grundlage des Lieferprogramms der ThyssenKrupp EGM GmbH erstellt.

Die einzelnen Maschinen und Einrichtungen werden auf die dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Referenzbauteile eingerichtet und eingefahren. Die Teile müssen I.O.-Teile sein und in den physikalischen und geometrischen Eigenschaften den späteren Serienteilen entsprechen. Die vertragsgemäße Funktion der Maschinen und Einrichtungen kann nur für Bauteile mit den Beschaffenheiten der Referenzbauteile erfolgen. Mehraufwendungen sowie Terminverschiebungen, die durch andersartige Teile verursacht werden, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Die Inbetriebnahme im Hause des Auftragnehmers und auf der Baustelle kann nur für die bei Angebotsabgabe festliegenden und vorhandenen Bauteiltypen erfolgen. Stehen Bauteiltypen erst nach Auftragsvergabe zur Verfügung, gehen die dadurch verursachten Mehraufwendungen sowie Terminverschiebungen zu Lasten des Auftraggebers.

Die Einweisung des Bedien- und Instandhaltungspersonals erfolgt während der Inbetriebnahme und bis zu zwei Wochen nach betriebsfertiger Übergabe durch den verantwortlichen Steuerungstechniker des Auftragnehmers.

Zusätzliche Leistungen wie Schulung des Bedien- und Instandhaltungspersonals sowie Produktionsüberwachung werden vom Auftragnehmer bei Bedarf auf Wunsch des Auftraggebers separat angeboten.

Die für die Optionen und Alternativen genannten Preise gelten nur für angebotene Umfänge und nicht für spätere Nachrüstungen von bestellten Einrichtungen. Für spätere Umbauten und Erweiterungen von bestellten Einrichtungen sind daher neue Angebote anzufordern.

Alle nicht extra erwähnten Einrichtungsumfänge (Einheiten, Funktionen, Leistungen, Ersatzteile etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten, selbst wenn dies von der Spezifikation des Auftraggebers abweichen sollte.

Für nicht definierte Abläufe oder nicht geklärte Prozesse sowie für nicht vorhandene Bauteilzeichnungen als auch bei ungeklärter Art oder unbekanntem Anlieferungszustand der Bauteile wurden bei der Angebotserstellung Annahmen getroffen. Weichen die tatsächlichen Abläufe bzw. Prozesse von diesen Annahmen ab, so werden diese Abweichungen bewertet und angeboten.

1.3 Kundenseitige Beistellungen, Referenzbauteile, Erprobungsmaterialien:

Spätestens 2 Wochen nach Auftragsvergabe wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen kompletten Zeichnungssatz aller montagerelevanten Einzelteile und Baugruppen sowie alle technischen Prozessparameter (z. B. Schraubparameter, Einpresskräfte und –wege, Raupenbreite und Raupenabstand bei Dichtmittelauftrag, Lecktestparameter, messtechnisch relevante Toleranzen und Einstellparameter) zur Verfügung stellen.

Die Referenzbauteile sowie Erprobungsmaterialien sind vom Auftraggeber jeweils in ausreichender Anzahl termingerecht, kostenlos für den Auftragnehmer, frei Werk Auftragnehmer bzw. frei dem vom Auftragnehmer anderweitig benannten Bestimmungsort zu liefern.

Bei Rücksendung der Referenzbauteile und Erprobungsmaterialien sind die Kosten für Fracht und Verpackung vom Auftraggeber zu tragen.

Die Referenzbauteile und Erprobungsmaterialien müssen ölfrei, sauber, gratfrei, unmagnetisch und für die angebotene Verarbeitung geeignet sein.

Auftraggeberseitige technische Änderungen der dem Auftragnehmer vorliegenden Bauteilzeichnungen berechtigen den Auftragnehmer zur Abänderung des vertraglich festgelegten Liefertermins. Soweit aus der technischen Änderung Mehrkosten resultieren, sind diese vom Auftraggeber zu tragen.

Sollten vom Auftragnehmer Werkstückprototypen erstellt werden müssen, um überhaupt lieferfähig zu sein, behält sich der Auftragnehmer vor, diese zu Selbstkosten in Rechnung zu stellen.

1.4 Der Auftragnehmer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vom Auftraggeber als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

2. Lieferzeit, Lieferverzögerung

2.1 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Auftragnehmer sobald als möglich mit.

2.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Auftragnehmers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft bzw. die Meldung der Versandbereitschaft, wenn es aus nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Gründen nicht zur Lieferung kommt. 

2.3 Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.

2.4 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den Auftragnehmer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Auftraggeber alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer die Verzögerung zu vertreten hat.

2.5 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches es Auftragnehmers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

2.6 Der Auftraggeber kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Auftragnehmer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Auftraggeber kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Auftraggeber den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Auftragnehmers. Im Übrigen gilt Abschnitt 8.2.

Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der Auftraggeber für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.

2.7 Kommt der Auftragnehmer in Verzug und erwächst dem Auftraggeber hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 % im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann.

Setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.

Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt 8.2 dieser Bedingungen.

3. Aufstellung und Inbetriebnahme

Soweit Aufstellung und Inbetriebnahme Vertragsgegenstand sind, basieren die dafür angegebenen Preise auf der Voraussetzung, dass ein reibungsloser Montageablauf gewährleistet ist. Entstehen dem Auftragnehmer durch nachfolgend aufgeführte Umstände Mehraufwendungen, so werden diese dem Auftraggeber zu den dann gültigen Montagesätzen in Rechnung gestellt, es sei denn, der Auftragnehmer hat die Umstände zu vertreten.

· Überstunden

· Unterbrechung der Aufstellung, so dass neue An- und Abreisen erforderlich sind.

· Verkettung mit Einrichtungen, die nicht zu dem Lieferumfang des Auftragnehmers gehören

· Errichten von Fundamenten und Arbeiten am Fundament

· Luft- und Elektroversorgung der Einrichtungen

· Wartezeiten

· Erforderliche Arbeiten, die bauseitig bzw. auftraggeberseitig zu erfüllen sind und nicht termingerecht oder fehlerhaft ausgeführt sind.

· Nicht vorbereiteter oder nicht aufgeräumter Arbeitsplatz.

· Wenn Bauteile, Maschinen oder Einrichtungsgegenstände der Anlage nicht termingerecht und nicht vereinbarungsgemäß am Aufstellungsplatz der Anlage abgeladen werden können.

· Wenn dem Auftragnehmer nach erfolgter Aufstellung und Montage der Anlage im Werk des Auftraggebers keine ausreichende Stückzahl von Bauteilen zur Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage zur Verfügung steht (Unter ausreichenden Stückzahlen ist zu verstehen, dass ein Dauerbetrieb unter Produktionsbedingungen durchgeführt werden kann).

· Wenn dem Auftragnehmer fehlerhafte oder nicht maßhaltige oder zeichnungsabweichende Bauteile zur Erprobung zur Verfügung gestellt werden.

4. Abnahmeregelungen

4.1 Vorabnahme

Eine Vorabnahme von einzelnen Anlagenteilen im Werk des Auftragnehmers, soweit vereinbart, erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber. Das Ergebnis der Vorabnahme wird in einem Protokoll festgehalten.

Sollte eine Vorabnahme nicht termingerecht stattfinden, aus nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Gründen, gilt das interne Abnahmeprotokoll des Auftragnehmers als Vorabnahmeprotokoll.

4.2 Endabnahme

Eine Endabnahme der einzelnen Anlagenteile erfolgt, soweit vereinbart, im Werk des Auftraggebers in Absprache mit dem Auftraggeber. Das Ergebnis der Endabnahme wird in einem Protokoll festgehalten.

Der Auftraggeber darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. Mängel dieser Art werden vom Auftragnehmer im Rahmen der Gewährleistung beseitigt. Ebenso darf eine berechtigte Verweigerung der Abnahme eines Anlagenteils nicht automatisch zu einer Abnahmeverweigerung von anderen Anlagenteilen führen. Sollte ein wesentlicher Mangel festgestellt werden, so wird dieser schnellstmöglich durch den Auftragnehmer behoben und die Erledigung dem Auftraggeber angezeigt. Damit gilt der Anlagenteil als abgenommen.

Sollten zum Zeitpunkt der Endabnahme nicht ausreichend Teile für einen Dauerbetrieb vorhanden sein, so wird die Endabnahme mit den vorhandenen Teilen durchgeführt. 

Soweit bei der Endabnahme Störungen auftreten, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, berechtigen diese den Auftraggeber nicht, die Endabnahme zu verweigern.

Das zur Endabnahme erforderliche, geschulte und qualifizierte Bedienpersonal wird vom Auftraggeber termingerecht und kostenlos zur Verfügung gestellt.

Erfolgt der Beginn der Produktion auf einer Maschine bzw. Anlage vor deren Endabnahme, so ist dies gleichzusetzen mit einer Abnahme, d. h. die Gewährleistungszeit beginnt, und der Auftragnehmer hat einen Anspruch auf die Leistung der Zahlung des noch ausstehenden Restbetrages.

5. Gefahrübergang

5.1 Vorbehaltlich einer spezielleren vertraglichen Regelung geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, wenn der Liefergegenstand das Werk des Auftragnehmers verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Auftragnehmer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Auftragnehmers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Auftraggeber darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.

5.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die dem Auftragnehmer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Auftraggeber über. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Kosten des Auftraggebers die Versicherungen abzuschließen, wenn dieser diese verlangt.

5.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Auftraggeber zumutbar.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.

6.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Auftraggebers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Auftraggeber selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

6.3 Der Auftraggeber darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Auftragnehmer unverzüglich zu benachrichtigen.

6.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Auftraggeber zur Herausgabe verpflichtet.

6.5 Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Auftragnehmer den Liefergegenstand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.

6.6 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Auftragnehmer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

7. Mängelansprüche

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Auftragnehmer unter Ausschluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt 8 – Gewähr wie folgt

8. Sachmängel

8.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Auftragnehmers nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftragnehmers.

8.2 Zur Vornahme aller dem Auftragnehmer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Auftraggeber nach Verständigung mit dem Auftragnehmer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist der Auftragnehmer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Auftragnehmer sofort zu verständigen ist, hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

8.3 Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Auftragnehmer – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung des Auftragnehmers eintritt.

8.4 Der Auftraggeber hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Auftraggeber lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.

Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Abschnitt 8.2 dieser Bedingungen.

8.5 Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu verantworten sind.

8.6 Bessert der Auftraggeber oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Auftragnehmers für die daraus entstehenden Folgen.
Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Auftragnehmers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.

8.7 Die vom Auftragnehmer veranlasste Überprüfung mittels Anti-Viren-Programmen nach dem Stand der Technik bietet keine Gewähr dafür, dass die Software frei von Viren ist. Das Gleiche gilt für die Freiheit der Software von Sachmängeln im Übrigen. Sollte sich die Software in Folge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft bzw. nicht frei von Viren herausstellen, sind die Ansprüche des Auftraggebers auf die Lieferung des kostenlosen Updates innerhalb angemessener Zeit nach Mitteilung an den Auftragnehmer beschränkt, gegen vollständige Rückgabe der im Zusammenhang mit der Auslieferung der Software vom Auftragnehmer erhaltenen Datenträger. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig hoher Schäden, wobei der Auftragnehmer sofort zu verständigen ist, hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Bessert der Auftraggeber oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung vom Auftragnehmer für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne Zustimmung vom Auftragnehmer vorgenommene Änderungen an der Software. Eine Haftung für Schäden außerhalb der Software, gleich aus welchen Rechtsgründen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit der Geschäftsführung oder leitender Angestellter vom Auftragnehmer, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei Mängeln, die der Auftragnehmer arglistig verschwiegen hat oder deren Abwesenheit garantiert wurde sowie bei Mängeln der Software, soweit dafür nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen zu haften ist.

9. Rechtsmängel

9.1 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im vertraglich vereinbarten Aufstellort des Liefergegenstandes, wird der Auftragnehmer auf seine Kosten dem Auftraggeber grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Auftraggeber zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht.

Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Auftraggeber zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Auftragnehmer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.

Darüber hinaus wird der Auftragnehmer den Auftraggeber von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.

9.2 Die in Abschnitt 7.8 genannten Verpflichtungen des Auftragnehmers sind vorbehaltlich Abschnitt 8.2 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend.

Sie bestehen nur, wenn

· der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,

· der Auftraggeber den Auftragnehmer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Auftragnehmer die Durchführungen der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 7.8 ermöglicht,

· dem Auftragnehmer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,

· der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Auftraggebers beruht und

· die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Auftraggeber den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsmäßigen Weise verwendet hat.

10. Haftung

10.1 Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Auftragnehmers infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – vom Auftraggeber nicht vertragsmäßig verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftraggebers die Regelungen der Abschnitte 7 und 8.2 entsprechend.

10.2 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Auftragnehmer – aus welchen Rechtsgründen auch immer - nur

a) bei Vorsatz

b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter

c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit

d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert hat

e) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht-leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

11. Verjährung

Soweit sich nicht aus speziellen, vorgehenden Reglungen des Angebotes bzw. der Auftragsbestätigung des Auftragnehmers etwas anderes ergibt, verjähren alle Ansprüche des Auftraggebers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt 8.2 a – e gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

12. Force Majeure

12.1 Die nachfolgenden Umstände gelten als höhere Gewalt, wenn sie die Erfüllung des Vertrages verhindern oder sie unangemessen erschweren: Arbeitskampf und jeder andere nicht durch die Parteien zu vertretende Umstand, wie Feuer, Erdbeben, Erdrutsch, Sturm, Überflutung und andere Naturkatastrophen, Krieg, Mobilmachung oder militärisches Aufgebot in vergleichbarem Umfang, Beschlagnahmung, Pfändung, Devisenbeschränkungen, Aufstand und bürgerliche Unruhen, Terrorakte, Mangel von Transport, allgemeiner Mangel von Materialien, Einschränkungen im Energieverbrauch, Regierungsakte, Epidemien oder andere ernsthafte, ansteckende Krankheiten sowie durch höhere Gewalt verursachte Mängel oder Verzögerungen seitens der Unterlieferanten.

Die o. g. Umstände gelten nur dann als höhere Gewalt, wenn ihre Auswirkungen auf die Erfüllung des Vertrages zum Zeitpunkt der Vertragsschließung nicht vorhergesehen werden konnten.

12.2 Wenn eine Partei höhere Gewalt geltend machen möchte, muss sie spätestens zwei Wochen nach deren Auftreten die andere Partei darüber informieren. Wenn eine Partei die Benachrichtigung innerhalb dieses Zeitraums versäumt, ist sie nicht berechtigt, für die Zeit vor der Benachrichtigung höhere Gewalt in Anspruch zu nehmen.

Wenn die Situation höherer Gewalt endet, ist die andere Partei darüber zu informieren. Hierbei ist, wenn möglich, ebenfalls mitzuteilen, wann die Verpflichtungen, die auf Grund von höherer Gewalt aufgeschoben wurden, erfüllt werden.

12.3 Wenn die Situation höherer Gewalt sechs Monate angedauert hat, oder wenn es aus den Umständen heraus klar ist, dass die Situation höherer Gewalt sechs Monate andauern wird, und wenn eine spätere Erfüllung des Vertrages übermäßige Unannehmlichkeiten für eine der beiden Parteien bedeuten würde, kann diese Partei den Vertrag durch Benachrichtigung der anderen Partei beenden.

13. Softwarenutzung

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Auftraggeber ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

Der Auftraggeber ist nach der Übergabe für die Einhaltung der Lizenzbestimmungen der jeweiligen Softwarehersteller verantwortlich und darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers zu verändern.

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Auftragnehmer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

14. Aufrechnung, Abtretung

14.1 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Auftraggeber nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

14.2 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, den Liefervertrag oder Rechte aus dem Vertrag oder einzelne Ansprüche gegen den Auftragnehmer an Dritte abzutreten oder sonst wie zu übertragen, es sei denn, es liegt die schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers vor.

15. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

15.1 Soweit nach dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten eine Verpflichtung des Auftragnehmers zur Rücknahme und umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten als Hersteller im Sinne des vorgenannten Gesetzes besteht, wird diese Verpflichtung auf den Auftraggeber übertragen.

16. Stornierung durch den Auftraggeber

16.1 Storniert der Auftraggeber den Vertrag oder Teile des Vertrages, ohne dass dies vom Auftragnehmer zu vertreten ist, ist der Auftragnehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er in Folge der Stornierung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Kapazitäten erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.

17. Ausfuhrgenehmigungspflicht

Soweit für die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, steht das Angebot unter dem Vorbehalt, dass alle für eine Ausfuhr notwendigen Genehmigungen rechtzeitig und in ausreichendem Umfang erteilt werden.

Hoheitliche Akte von Behörden hinsichtlich Ausfuhrgenehmigungen, insbesondere der Widerruf oder die Einschränkung erteilter Genehmigungen, gelten als höhere Gewalt.

18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

18.1 Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

18.2 Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht. Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers Klage zu erheben.

19. Rangfolge

Es gilt nachstehende Rangfolge:

f) Die Bedingungen des Angebotschreibens des Auftragnehmers bzw. die Bedingungen seiner Auftragsbestätigung

g) Die beiliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Auftragnehmers

h) Die detaillierte Angebotsbeschreibung bzw. der Auftragsbestätigung beigefügte Auftragsspezifikation

20. Abschließende Regelungen

20.1 Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Gleiches gilt für Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages.

20.2 Sollte eine Bestimmung bzw. Bedingung des Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, die unwirksame Bestimmung durch eine neue, wirksame zu ersetzen, die dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
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